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1. Einleitung 

Auftragsgemäß werden einige Aspekte der Tätigkeit von Syndikusrechtsanwälten in Unterneh-
men dargestellt. 

2. Voraussetzungen für die Tätigkeit als Rechtsanwalt in der Bundesrepublik Deutschland 

Voraussetzung für die Tätigkeit als Rechtsanwalt1 in der Bundesrepublik Deutschland ist grund-
sätzlich die Befähigung zum Richteramt2. Dafür sind zwei juristische Staatsexamina erforderlich. 

Das erste juristische Staatsexamen wird nach einem Studium3 von faktisch 10-12 Semestern4 ab-
gelegt. Daran schließt sich ein zweijähriger Vorbereitungsdienst5 an (Pflichtstationen sind dabei: 
ein ordentliches Gericht in Zivilsachen, eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht in Strafsachen, 
eine Verwaltungsbehörde und ein Rechtsanwalt). Auf den Vorbereitungsdienst folgt das zweite 
juristische Staatsexamen. 

 

1 § 4 BRAO –Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
64) geändert worden ist. Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/brao/BJNR005650959.html. Engli-
sche Fassung abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_brao/index.html – Federal Code for 
Lawyers. 

 Daneben können auch Personen zur Rechtsanwaltschaft zugelassen werden, die die Eingliederungsvorausset-
zungen nach Teil 3 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland erfüllen oder 
über eine Bescheinigung nach § 16a Absatz 5 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in 
Deutschland verfügen. 

2 § 5 DRiG – Deutsches Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist. Abrufbar un-
ter: https://www.gesetze-im-internet.de/drig/BJNR016650961.html. Englische Fassung abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/englisch_drig.html – German Judiciary Act. 

3 § 5a DRiG. 

4 Legal Tribune Online: Wie lange dauert ein Jurastudium? Abrufbar unter: https://www.lto.de/karriere/jura-stu-
dium/wie-lange-dauert-ein-jura-studium. 

5 § 5b DRiG. 

https://www.gesetze-im-internet.de/brao/BJNR005650959.html
https://www.gesetze-im-internet.de/drig/BJNR016650961.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/englisch_drig.html
https://www.lto.de/karriere/jura-studium/wie-lange-dauert-ein-jura-studium
https://www.lto.de/karriere/jura-studium/wie-lange-dauert-ein-jura-studium
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Auf Antrag6 wird dann die Zulassung als Rechtsanwalt von der Rechtsanwaltskammer7 erteilt. 
Dabei ist ein Eid8 auf die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu leis-
ten. 

Durch die Zulassung als Rechtsanwalt wird die Pflichtmitgliedschaft in der Rechtsanwaltskam-
mer begründet.9 

Der Rechtsanwalt darf keine Bindungen eingehen, die seine Unabhängigkeit gefährden.10 Er darf 
angestellt nur beschäftigt sein bei Arbeitgebern, die als Rechtsanwälte, Patentanwälte oder rechts- 
oder patentanwaltliche Berufsausübungsgesellschaften tätig sind.11 

3. Der Syndikusrechtsanwalt 

Juristen, die bei Arbeitgebern tätig sind, die nicht als Rechtsanwälte, Patentanwälte oder rechts- 
oder patentanwaltliche Berufsausübungsgesellschaften tätig sind12, können unter bestimmten Vo-
raussetzungen Syndikusrechtsanwälte werden. Dazu müssen zunächst die unter 2. auf S. 4 ge-
nannten Voraussetzungen vorliegen.13 

 

6 § 6 BRAO. 

7  Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf charakterisiert die Aufgaben der Rechtsanwaltskammer folgendermaßen: 

 „Die Aufgabe der Rechtsanwaltskammer ist es, die Belange ihrer Mitglieder und der Anwaltschaft insgesamt zu 
fördern und sich an der politischen Meinungsbildung zu beteiligen (z.B. durch Stellungnahmen zu Gesetzesvor-
haben, die die anwaltliche Berufsausübung berühren). 

 Die Rechtsanwaltskammer ist außerdem u.a. zuständig für 

• die Zulassung zur Anwaltschaft und Widerruf der Zulassung (z.B. wegen sog. Vermögensverfalls) 
• die Verleihung von Fachanwaltsbezeichnungen 
• die Beratung der Mitglieder in allen beruflichen und berufsrechtlichen Angelegenheiten 
• die Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und ihren Mandanten 
• die Bearbeitung von Beschwerden über Mitglieder 
• die Erstattung von Gebührengutachten auf Anforderung der Gerichte 
• die Mitwirkung bei der juristischen Ausbildung 
• die Mitwirkung bei der Ausbildung Rechtsanwaltsfachangestellten und der Rechtsanwalts- und Notar-

fachangestellten.“ 

Abrufbar unter: https://www.rak-dus.de/die-kammer/aufgaben/. 

8 § 12a BRAO. 

9  § 12 Abs. 3 BRAO. 

10  § 43a Abs. 1 BRAO. 

11  arg. e § 46 Abs. 1 BRAO. 

12  § 46 Abs. 1 BRAO. 

13  § 46a BRAO. 

https://www.rak-dus.de/die-kammer/aufgaben/
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3.1. Definition 

Diese Juristen können dann Syndikusrechtsanwälte werden, wenn sie im Rahmen ihres Arbeits-
verhältnisses für ihren Arbeitgeber anwaltlich tätig sind. Dazu bedürfen sie – wie die übrigen 
Rechtsanwälte – der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft.14 

3.2. Tätigkeit 

Eine anwaltliche Tätigkeit liegt dabei nach § 46 Abs. 3 BRAO vor, wenn das Arbeitsverhältnis 
durch folgende fachlich unabhängig und eigenverantwortlich auszuübende Tätigkeiten sowie fol-
gende Merkmale geprägt ist: 

1. die Prüfung von Rechtsfragen, einschließlich der Aufklärung des Sachverhalts, sowie 
das Erarbeiten und Bewerten von Lösungsmöglichkeiten, 

2. die Erteilung von Rechtsrat, 
3. die Ausrichtung der Tätigkeit auf die Gestaltung von Rechtsverhältnissen, insbesondere 

durch das selbständige Führen von Verhandlungen, oder auf die Verwirklichung von 
Rechten und 

4. die Befugnis, nach außen verantwortlich aufzutreten. 

Eine fachlich unabhängige Tätigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass der Jurist von Weisungen 
unabhängig ist, die eine eigenständige Analyse der Rechtslage und eine einzelfallorientierte 
Rechtsberatung ausschließen. Diese fachliche Unabhängigkeit muss in dem Arbeitsvertrag mit 
dem Juristen vereinbart werden.15 

Die Befugnis des Syndikusrechtsanwalt zur Beratung und Vertretung beschränkt sich nach § 46 
Abs. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung auf die Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers. Wenn der 
Syndikusanwalt also nicht gleichzeitig als Rechtsanwalt zugelassen ist, darf er also beispiels-
weise andere Mandanten als seinen Arbeitgeber grundsätzlich nicht vor Gericht vertreten.16 

3.3. Berufsspezifische gesetzliche Privilegien (legal privileges) 

Hinsichtlich der berufsspezifischen gesetzlichen Privilegien ist zwischen dem Zivil- und dem 
Strafprozess unterscheiden. 

 

14  § 46 Abs. 2 BRAO. 

15  § 46 Abs. 4 BRAO. 

16  § 46 Abs. 6 Bundesrechtsanwaltsordnung erlaubt dem Syndikusrechtsanwalt die Beratung Dritter, wenn der 
Arbeitgeber nach Rechtsdienstleistungsgesetz zu Drittberatung berechtigt ist. Bei dieser Beratung handelt es sich 
dann allerdings nicht um eine anwaltliche Beratung. In diesen Fällen muss der Syndikusrechtsanwalt ausdrück-
lich darauf hinweisen und den Mandanten insbesondere darauf aufmerksam machen, dass ihm kein strafrechtli-
ches Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 
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3.3.1. Zivilprozess 

Im Zivilprozess steht dem Syndikusrechtsanwalt nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 der Zivilprozessord-
nung (ZPO)17 ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Deshalb muss er auch nicht einer gerichtlichen 
Anordnung zur Urkundenverlegung nach § 142 Abs. 2 ZPO nachkommen. 

3.3.2. Strafprozess 

Im Strafprozess hat der Syndikusrechtsanwalt nach § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 der Strafprozessord-
nung (StPO)18 kein Zeugnisverweigerungsrecht in Strafverfahren. Der Syndikusrechtsanwalt 
kommt auch nicht in den Genuss der Beschlagnahmefreiheit nach § 97 Abs. 1 bis 3 StPO. Dies 
gilt auch für das Abhörungs- und Aufzeichnungsverbot nach § 100c Abs. 6 StPO und das Verbot 
der Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen nach § 160a StPO. 

 

4. Zusammenfassung: 

• Die Tätigkeit von Juristen, die als Angestellte bei Arbeitgebern beschäftigt sind, die nicht 
als Rechtsanwälte, Patentanwälte oder rechts- oder patentanwaltliche Berufsausübungsge-
sellschaften tätig sind, (Syndikusrechtsanwälte) wird in der Bundesrechtsanwaltsordnung 
geregelt. 

• Syndikusrechtsanwälte benötigen – wie alle Rechtsanwälte – das zweite juristische Staats-
examen (Befähigung zum Richteramt), um als Syndikusrechtsanwälte zugelassen zu wer-
den. 

• Eine spezielle Kammer für Syndikusrechtsanwälte gibt es nicht. Die Syndikusrechtsan-
wälte sind – wie alle Rechtsanwälte – Mitglieder in der Rechtsanwaltskammer. 

• Die Rechtsanwaltskammern haben eine Vielzahl von Aufgaben (s. dazu Fußnote 7 auf 
S. 5). 

• Syndikusrechtsanwälte können ihre Arbeitgeber – auch bei Anwaltszwang – gerichtlich 
vertreten.  

• Syndikusrechtsanwälte haben lediglich im Zivilprozess berufsspezifische Privilegien, so 
z.B. das Zeugnisverweigerungsrecht. Im Strafprozess haben sie keine berufsspezifischen 
Privilegien. 

*** 

 

17  Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 
431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geän-
dert worden ist. Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html. Englische Fas-
sung abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html – Code of Civil Proce-
dure. 

18  Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203) geändert worden ist. Abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html. Englische Fassung abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/ – German Code of Criminal Procedere. 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html
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